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O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
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Beschluss-Nr.: G-30-242/23

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeinde Golzow beschließt die 1. Anderung des Pachtvertrages zwischen der
Gemeinde Golzow und der Sportgemeinschaft Turbine Golzow  e.V. 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

In der aktuellen Version des Pachtvertrages zwischen der Gemeinde Golzow und der
Sportgemeinschaft Turbine Golzow  e.V. wurde eine Haftpflichtversicherungssumme im § 5
Abs. 6, Satz 2 von 15 Millionen Euro vereinbart. Grundsätzlich ist dies im
Versicherungswesen ein übliche und gängige Versicherungssumme, jedoch nicht für
Vereine. Wenn man zwingend auf diese Höhe bestehen würde, dann müsste die
Sportgemeinschaft einen Versicherungs-Individualvertrag abschließen, welche eine
exorbitante Beitragssumme zu Folge hätte.

Somit wird der § 5 Abs. 6, Satz 2 des Pachtvertrages auf eine
Vereinshaftpflichtversicherung von mind. 10 Millionen Euro geändert. 


